	Firma:
	Betriebsanweisung
Manuelle Zerlegung von Bildschirm- und anderen Elektrokleingeräten
	Stand: TT.MM.JJJJ

	
	Anwendungsbereich
	

	Betrieb:
Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Schrotthandel
Tätigkeit: Manuelle Zerlegung von Bildschirm- und anderen Elektrokleingeräten

	
	Gefahren für Mensch und Umwelt
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	sich schneiden oder stechen insbesondere an Händen, Armen und Füßen durch scharfkantige Geräteteile oder Scherben
Quetschen der Hände, Arme und Füße beim Bewegen größerer Altgeräte
Stolpern, Stürzen und Ausrutschen durch umherliegende/-stehende Geräte oder Teile oder verstellte Verkehrswege
elektrische Körperdurchströmung, z. B. beim Einsatz elektrisch betriebener Handmaschinen
Getroffen werden von unkontrolliert wegspringenden oder zerberstenden Geräteteilen
Hörschäden durch Lärm bei Demontagearbeiten oder beim Werfen von Teilen oder Geräten
Gesundheitsschäden durch Hautkontakt mit oder Einatmen von Gefahrstoffen und Stäuben, die beim Zerlegen der Geräte freigesetzt werden, z. B. Quecksilber, Cadmium, Blei oder Nickel
Überlastung des Bewegungsapparats durch häufige Hebevorgänge

	
	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	für ausreichende Beleuchtung sorgen
nur geeignete und geprüfte Werkzeuge und Handmaschinen benutzen
Geräte und abgebaute Geräteteile nicht werfen
Verkehrs-, Arbeits- und Bewegungsflächen freihalten
zerstörungsfrei demontieren und Hämmer nur im Ausnahmefall einsetzen
Straßen- und Arbeitskleidung getrennt aufbewahren
am Arbeitsplatz nicht essen oder trinken
wegen möglicher Staubaufwirbelung keine pneumatisch betriebenen Schrauber einsetzen
Staubablagerungen nicht abblasen; nur mit staubbindenden Mitteln kehren
Arbeitsplätze mindestens einmal täglich mit Industriestaubsauger der Kategorie H absaugen
Gase und Dämpfe an der Entstehungsstelle absaugen und gefahrstoffhaltige Bauteile nach dem Ausbau in verschließbaren Kunststoffbehältern lagern
Hebe- und Transporthilfen benutzen
Persönliche Schutzausrüstung entsprechend der Gefährdungsbeurteilung benutzen
Beim Umgang mit quecksilberhaltigen Leuchtmitteln ist zusätzlich zu beachten:
Arbeiten nur an Arbeitsplätzen mit technischer Lüftung ausführen
Aktivkohlefilter regelmäßig warten, rechtzeitig austauschen und ordnungsgemäß entsorgen; Anzeige für die Überschreitung der Beladekapazität beachten
zerbrochene Beleuchtungsröhren ausschließlich in gekennzeichneten und verschließbaren Behältern lagern
Glasbruch mit Kehrbesen und -schaufel aufnehmen und in speziellen Behältern lagern
Kehrbesen und -schaufeln ausschließlich für diesen Zweck verwenden und entsprechend kennzeichnen

	
	Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall
	

	
	Störungen im Betriebsablauf und Schäden an Betriebseinrichtungen, wie z. B. fehlende oder defekte Werkzeuge oder Absaugung, der Führungskraft (Name) melden (Telefonnummer)

	
	Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe
	Notruf: 112

	[image: Rettungszeichen "Erste Hilfe" (E003) gemäß ASR A1.3]
	Erste Hilfe leisten:
Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?)
Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern)
(Notrufnummern)
ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?)
Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren

	
	Instandhaltung, Entsorgung
	

	
	Instandhaltungsarbeiten nur im dafür vorgesehenen Umfang und von hierzu beauftragten, fachkundigen Personen durchführen lassen


Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.
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